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Bilanz zum 31. Dezember 2020 AKTIVA 31.12.2020 EUR 31.12.2019 TEUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Rechte und daraus abgeleitete Lizenzen 1.430.452,74 955
II. Sachanlagen   

1. Bauliche  Investitionen in fremden Gebäuden 368.489,11 414
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 749.558,45 984

 1.118.047,56 1.398
III. Finanzanlagen   

1. Beteiligungen 4.494.205,21 1.994
2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens 0,00 0
3. Festgeldveranlagungen langfristig 40.000.000,00 8.000

44.494.205,21 9.994
47.042.705,51 12.346

B. Umlaufvermögen   
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegenüber Förderungsempfängern 328.049.458,80 331.636
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 229.853.886,80 228.538

2. Forderungen aus Leistungen 170.966,40 526
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 42.240,52 102

3. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 761.203,29 944
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 0
 328.981.628,49 333.105

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand 9.140,67 8
2. Guthaben bei Kreditinstituten 157.667.211,15 145.668

157.676.351,82 145.676
486.657.980,31 478.781

C. Rechnungsabgrenzungsposten 384.727,36 317
534.085.413,18 491.444

Eventualforderungen aus Besserungsscheinen 524.111,70 524
Eventualforderungen aus Haftungen gemäß § 11 FFG-G 85.372.923,25 88.160
Treuhandmittel 961.511.480,00 857.490

Bilanz zum 31. Dezember 2020 PASSIVA 31.12.2020 31.12.2019

A. Eigenkapital   
I. Eingefordertes Stammkapital 14.570.000,00 14.570
II. Gesetzliche Rücklagen   

Haftungsrücklage 4.493.312,00 4.640
III. Bilanzgewinn 0,00 0

  19.063.312,00 19.210
B. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 393.374.272,16 353.600

davon zugesagte Förderungen 266.139.254,00 233.735
C. Rückstellungen   

1. Rückstellungen für Abfertigungen 2.671.508,00 2.422
2. Rückstellungen für Pensionen 1.440.959,00 1.434
3. Sonstige Rückstellungen 4.911.881,98 4.230

9.024.348,98 8.086
D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 49.418.663,00 47.587
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.488.253,00 8.915
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 39.930.410,00 38.672

2. Verbindlichkeiten gegenüber dem ERP-Fonds 40.000.000,00 40.000
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 40.000.000,00 40.000

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 660.479,87 602
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 660.479,87 602
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 0

4. Förderungsverpflichtungen 1.664.500,00 727
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.664.500,00 727
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 0

5. Sonstige Verbindlichkeiten 8.511.297,04 12.276
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 8.511.297,04 12.276
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 0
davon aus Steuer 485.163,87 454
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 611.002,20 580
  100.254.939,91 101.192
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 20.324.529,91 22.519
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 79.930.410,00 78.672

E. Rechnungsabgrenzungsposten 12.368.540,13 9.356
534.085.413,18 491.444

Eventualverbindlichkeiten aus Haftungen 
gemäß § 11 FFG-G 89.866.235,00 92.800
Treuhandmittel 961.511.480,00 857.490
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Gewinn- und Verlustrechnung 2020 2020 EUR 2019 TEUR

1. Administrative Zuschüsse und Kostenbeiträge 41.424.377,85 41.055
2. Sonstige betriebliche Erträge   

a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit   
Ausnahme der Finanzanlagen 2.397,60 6

b) Rückerstattete Förderungsmittel 2.537.643,80 1.413
c) Erträge aus der Inanspruchnahme von erhaltenen Zuschüssen 

aus öffentlicher Hand
221.154.822,91

    
202.132

 
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 40.648,31 745
e) Übrige 192.564,61 641

223.928.077,23 204.937

3. Aufwendungen für Förderungen   
a) Förderaufwendungen -210.656.220,00 -196.700
b) Darlehensaufwendungen -15.967.742,40 -9.925

davon Veränderung der Wertberichtigung -3.381.649,40 -3.028
c) Haftungsaufwendungen 0,00 0

 -226.623.962,40 -206.625,00

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.728.139,81 -5.029

5. Personalaufwand
a) Gehälter -23.736.422,90 -22.210
b) Soziale Aufwendungen -6.790.649,58 -6.513

davon Aufwendungen für Altersversorgung -162.811,13 -245
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an
      betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen -566.034,84 -536
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben
      sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge -6.016.669,07 -5.664

-30.527.072,48 -28.723

6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.262.384,57 -1.265

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen -16.252,02 -24
b) Übrige -5.929.495,90 -6.876

-5.945.747,92 -6.900

8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis) -2.734.852,10 -2.550
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 

des Finanzanlagevermögens 772,23 4
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

a) Zinserträge aus Bankguthaben/Veranlagungen 34.006,24 113
b) Zinserträge aus gewährten Darlehen 3.004.659,00 3.190

3.038.665,24 3.303

11. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu   
Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,00 67

12. Aufwendungen aus Finanzanlagen 0,00 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -443.216,54 -398
14. Zwischensumme aus Z 9 bis 13 (Finanzergebnis) 2.596.220,93 2.977
15. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus 8 und 14) -138.631,17 427
16. Steuern vom Einkommen -8.073,83 -30
17. Ergebnis nach Steuern -146.705,00 397
18.
19.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -146.705,00 397
Auflösung von gesetzlichen Rücklagen 286.440,00 384

20. Zuweisung zu gesetzlichen Rücklagen -139.735,00 -781
21. Jahresgewinn/-verlust = Bilanzgewinn/-verlust 0,00 0

Die FFG wurde mit Bundesgesetz zur Errichtung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH  
(FFG-G, BGBl I 73/2004) rückwirkend mit 1. Jänner 2004 gegründet. Das Vermögen des Forschungsförderungsfonds  
für die gewerbliche Wirtschaft (FFF), der Technologie Impulse Gesellschaft zur Planung und Entwicklung von 
Technologiezentren GmbH (TIG) sowie des Büros für internationale Forschungs- und Technologiekooperation (BIT)  
wurde in die FFG eingebracht. Rückwirkend zum 1. Jänner 2005 erfolgte am 31. März 2005 die Verschmelzung der 
Österreichischen Gesellschaft für Weltraumfragen GmbH (ASA) in die FFG. 
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ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ  
UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buch führung sowie unter Be-
achtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild 
der Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage des Unterneh-
mens zu vermitteln, aufgestellt. Auf den Jahresabschluss 
wurden die Rechnungslegungsbestimmungen in der 
geltenden Fassung angewendet, speziell die Neuerungen 
durch das Rechnungslegungsänderungsgesetz (RÄG 2014) 
angewendet. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 
wurde der Grundsatz der Vollständigkeit einge halten. Bei 
der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände 
und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung 
beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unter-
stellt. Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung 
getragen, dass nur die am Abschluss-Stichtag verwirk-
lichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren 
Risiken und drohende Verluste wurden berücksichtigt. 
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde die 
Stellungnahme des Instituts Österreichischer Wirtschafts-
prüfer „Sonderfragen betreffend die Rechnungslegung 
von Betrieben und sonstigen ausgegliederten Rechtsträ-
gern im öffentlichen Sektor“ berück sichtigt. Es wird bei 
einigen Jahresabschlussposten zwischen administrativen 
und operativen Positionen unterschieden. Administrativ 
bezieht sich auf die Verwaltung der FFG, während mit 
operativ die Förderungen selbst gemeint sind. Die Ge-
sellschaft ist im Jahr 2019 als große Kapitalgesellschaft 
gemäß § 221 UGB zu qualifizieren. Bei der Gesellschaft 
handelt es sich weiters um eine fünffach große Gesell-
schaft gemäß § 271a Abs. 1 UBG.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

Anlagevermögen
Als immaterielle Vermögensgegenstände ist die ange-
schaffte Software ausgewiesen. Die Sachanlagen be-
inhalten bauliche Investitionen in fremde Gebäude sowie 
Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung. Die Finanzanlagen umfassen Beteiligungen, 
Wertpapiere sowie Festgeldveranlagungen langfristig.

Umlaufvermögen
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-
ständen handelt es sich primär um Darlehensforderungen 
an vom FFG-Bereich Basisprogramme geförderte Unter-
nehmen. Die sonstigen Wertpapiere und das Guthaben 
bei Kreditinstituten verteilen sich auf vier österreichische 
Kernbanken.

Eigenkapital
Das Stammkapital der FFG beträgt gem. FFG-G 14,57 
Millionen Euro. Bei den gesetzlichen Rücklagen handelt 
es sich um eine Rücklage für von der FFG im Rahmen von 
Förderungen eingegangene Haftungen für Bankkredite 
von Förderungsnehmern. 

Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln
Unter dieser Bilanzposition werden die erhaltenen ope-
rativen und administrativen Zuschüsse des Bundes, der 
Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwick-
lung und anderer öffentlicher Institutionen ausgewiesen. 
Die erhaltenen operativen Zuschüsse werden abzüglich 
der operativen Förderaufwendungen erfasst. Die adminis-
trativen Zuschüsse werden entsprechend den Verträgen 
mit dem Bund zur Finanzierung der Administration der 
FFG abgegrenzt.

Verbindlichkeiten
Diese Bilanzposition umfasst hauptsächlich Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten, gegenüber dem 
ERP-Fonds, Förderungsverpflichtungen und sonstige 
Verbindlichkeiten.

Rechnungsabgrenzungsposten
Hier erfolgt die periodengerechte Abgrenzung von Projek-
ten entsprechend den Anforderungen aus dem Rech-
nungslegungsänderungsgesetz (RÄG 2014).

Eventualforderungen – Eventualverbindlichkeiten
Bei den Verbindlichkeiten aus Haftungen gem. § 11 FFG-G 
handelt es sich um Haftungen der FFG für Bankkredite an. 
Die Verbindlichkeiten aus Haftungen sind abzüglich der 
Haftungsrücklage als Eventualforderungen ausgewiesen. 
Bei den ausgewiesenen Treuhandmitteln handelt es sich 
um Förderungsverpflichtungen, die im Wesentlichen aus 
der Abwicklung der Thematischen- und Strukturprogram-
me für den Bund entstanden sind und die zum Ende des 
Geschäftsjahres noch nicht erfüllt waren.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN UND 
VERLUSTRECHNUNG

Es entspricht der Zielsetzung und Eigenheit der FFG als 
Förderungsgesellschaft des Bundes, dass ein wesent-
licher Teil der operativen Aufwendungen die Auszahlung 
von Förderungen darstellt. Die im Geschäftsjahr an 
Zuschüssen ausgezahlten Eigenmittel sind in den Auf-
wendungen für Förderungen abgebildet. Die ausgezahlten 
Treuhandmittel werden nicht in der G&V ausgewiesen. 
Die administrativen Aufwendungen setzen sich aus den 
Aufwendungen für bezogene Leistungen, dem Personal-
aufwand, den Abschreibungen und den sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen zusammen. Die ausgewiesenen 
administrativen Zuschüsse und Kostenbeiträge betref-
fen Erträge aus der Durchführung und Abwicklung von 
Förderungs programmen, der Gutachtertätigkeit für die 
Forschungsprämie, dem EU Performance Monitoring und 
der Betreuung von EU-Projekten. Die angegebenen sons-
tigen betrieblichen Erträge umfassen primär Erträge aus 
der Inanspruchnahme von Zuschüssen aus öffentlichen 
Mitteln und rückerstatteten Förderungsmittel. Das erziel-
te Finanzergebnis resultiert einerseits aus Zinserträgen 
der an Förderungsnehmer gewährten Darlehen anderer-
seits aus Zinserträgen für Bankguthaben.


